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Viertes Kapitel.

Die Aisthnmer der Schweiz und ihr Verhältniß
zum römischen Stuhl.

Durch die Reformation erwuchs den Bischöfen der

Schweiz , mit Ausnahme derjenigen von Sitten >) und Como,

erheblicher Verlust an geistlicher und weltlicher Herrschaft.

Dem Bischof von Genf verblieb bloß sein Dlöcesangebiet in

Savoyen , wohin sich de la Baume schon vor Einführung

der Kirchenverbesserung in Genf begeben hatte ( 1533 ) . Gleich¬

wohl behielten seine , fortan vom Herzog von Savoyen nomi-

nirten und zu Annecy residirenden ?) Nachfolger den Titel

eines Bischofs und Fürsten von Genf bei )̂ . Nach ihm erlitt

der Bischof von Lausanne die empfindlichste Einbuße . Er

verlor nicht nur sein bedeutendes weltliches Besitzthum , sondern

auch den größten Theil seiner Diöces und damit seinen

1) Der Jurisdiktion des Bischofs von Sitten wurde bloß die
bernische Landschaft Aigle entzogen , so daß sein Sprengel sich nun¬
mehr auf WalliS beschränkte.

2) Auge Justiniani war der erste Bischof , der seine Residenz
zu Annecy festsetzte. Er resignirte Haller , Biblivth . der
Schweizergesch . Th . 3. S . 3W.

3) Leu, schmelz. Lerico ». Th . 8. S . 313.
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Bischofssitz , den Montfaucon schon während der Eroberung
der Wandt durch die Berner ( 1536 ) verlassen hatte )̂ .
Seine Nachfolger konnten lange keinen Wohnsitz in dem ihnen
übrig gebliebenen Sprengel ^) finden , bis ihnen endlich die
sich anfangs sträubenden Freiburgcr auf Andringen der päpst¬
lichen Nuntiatur einen solchen in ihrer Stadt bewilligten °) .
Erst seit Strambino ( 1662 — 84 ) residirten sie dauernd in
Freiburg , den Titel eines Bischofs und Grafen von Lausanne
fortführend *) . ' Das in Folge der Reformation aufgelöste
Domcapitel von Lausanne wurde nicht wieder hergestellt , wovon
die Folge war , daß die ihm zugestandene Bischofswahl in
die Hände des Papstes kam ^) . Der Bischof von Basel
hatte bereits nach der Aufnahme dieser Stadt in den eidge¬
nössischen Bund ( 1501 ) seine Residenz nach Pruntrut verlegt;
seit der Reformation , die auch ihm einen ansehnlichen Theil

4) Tillier a. a. O . Bd . 3. S . 363.
5) Er bestand aus dem Canton Freiburg . der katholischen Be¬

völkerung der den Ständen Bern und Freiburg gehörigen Landrogtei
Schaltens , einem Theil des Cantons Solothurn auf dein linken Ufer
der Aar oberhalb der Sigger (dem Sololhurner Ruralcapitel ) und
aus Landeron im Neuenburgischen.

6) Kuenlin , der Bischof von Strambino zu Freiburg in der
Schweiz . Cinleit . S - IV ff. Vullicmin a. a. O . Th . 2- S . 200.
464 fg. Ladislaus von Aquino , Bericht über die päpstliche Nuntiatur
in der Schweiz.

7) Als die Berner sich deskalb 1614 bei den Freiburgern be¬
klagten , erklärten diese , daß der Bischof Johann von Wattenwyl
(16<»!>) jene Würden vom römischen Stuhl selbst erhalten habe.
Tillier a. a. O - Bd . 4. S - 40.

8) Der nicht immer zuverlässige Kuenlin ( a. a . O .) bemerkt,
daß nach dem Tod des Bischofs Anton von Gorrevaud ( -s 1598)
»ach einem Antrag des römischen Hofes der Bischof von Lausanne
Wechselsweise von den Capiteln der Collegiatstifter von Freiburg und
Solothurn gewählt werden sollte, was aber nie zu Stande gekommen
sei- Nach Leu (a. a- O . Th . II. S . 45!)) wäre » die Bischöfe Gor¬
revaud und Wattenwyl vom Herzog von Savvyen ernannt worden.
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seiner geistlichen und weltlichen Gerechtsamen entzog geschah
es sür bleibend . Das Domcapitel ließ sich nach der Reli¬
gionsveränderung in Basel 1529 in Freiburg im Breisgau,
und nach dem Nimweger Frieden 1679 in Arlesheim , einem
Flecken im Territorium des Bischofs von Basel , nieder.
Das Consistorium war von dem letztem nach Altkirch verlegt
worden

Mit Ausnahme des Bischofs von Sitten , der schon 1513
durch Papst Julius II . von der Jurisdiktion des Erzbischofs
von Tarentaise crimirt und dem römischen Stuhl unmittelbar
untergeordnet worden war *blieben  sämmtliche schweizerische
Kirchenvorstehcr in dem bisherigen Metropolitanverband " » ) ,
der aber fast alle Bedeutung verlor . Nach dem System der
Decretalen kommen den Metropoliten hinsichtlich ihrer Suffra-
ganen noch das Recht der Confirmation und Cvnsecration
das Recht der Aufsicht und Visitation das Recht gegen

9) Seine geistliche Jurisdiction erstreckte sich seit der Refor¬
mation in der Schweiz nur noch über einen Theil des CantonS
Solothurn auf dem linken Ufer der Aar unterhalb der Sigger , das
Amt Leuggern in der Grafschaft Baden und das Dorf Wiesen im
Canton Basel.

10) Hottinger , helv. Kirchengesch. Th . 3. S . 449 fg. Fast a.
a . O . Bd . 4. S . 518 . Ochs a. a . O . Bd . 5. S . «61.

11) Der berüchtigte Matthäus Schinner halte von dem ge¬
nannten Papst diese Exemtion nebst der Ausdehnung der deutschen
Concordate auf sein Bisthum ausgewirkt , Lall, » clirisiisns . I . XII.
eol. 753. Wir ; a. a . O . Th . 3. S . 31«.

11 ») Nur Como , welches bisher unter dem Patriarchat von
Aquileja stand, wurde , nachdem letzteres von Benedict XIV. 1751 auf¬
gehoben und Görz zum MetropolitanbiSthum erhoben worden , diesem
und bald darauf von Kaiser Joseph II. dem Erzbisthum von Mai¬
land untergeordnet . Lantu , sloria «lolln citts 0 ilvlla Diocosi <Ii 6omo.
vol . II. p. 368.

12) 6sp . II 20. 32 . X. ilo elvct. ( I. 6.) o. 1. 2. X.^ilo trsnslst.
ep. sl . 7.) csp. 10. X. rlo olllc. s»<I. nxl . (I. 31 .)

12s ) 6sp . 14. 22 . X. ilo cens. (III. 39 .) oap. 1. ga xgns. in
VIto (III. 20.)
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die säumigen Bischöfe mit Censuren wiewohl nicht mit
der dem römischen Stuhl vorbehaltenen Absetzung vorzu-
schreiten, das Recht der zweiten Instanz das Recht der
Devolution und das Recht der Berufung der Provinzial-
synode zu. Alle diese Rechte, ausgenommen das zu einem
päpstlichen Reservat gewordene Confirmations- und Consecra-
tionsrecht, sind auch in der Synode von Trient anerkannt.
Da indeß die meisten von ihnen, namentlich das Visitations¬
recht und das Recht der Cognition der geringern Vergehen
der Bischöfe, an die Zustimmung, beziehungsweise Mitwirkung
der Provinzialsynoden gebunden sind diese aber, ungeachtet
der Tridentinischen Vorschrift, daß sie wenigstens alle drei
Jahre gehalten werden sollten außer Gebrauch gekommen
sind, so sind auch sie unpraktisch geworden. Aber auch die
Rechte, welche die Erzbischöfe ohne Coneurrenz ihrer Provin¬
zialsynoden ausüben konnten, sind bei der weltlichen Stellung
der Bischöfe und besonders den Eingriffen der ständigen Nun-
tiaturen selten zur wirklichen Ausübung gekommen.

Nach der Synode von Trient behauptete sich die päpst¬
liche Allgewalt aufs neue in der Kirche. Anstatt sie einzu¬
schränken, hat diese Synode sie vielmehr in mehreren Punkten
legalisirt und die Bischöfe zu Delegaten des römischen Stuhls
herabgesetzt?") . Dieser hat Himmel und Erde in Bewegung
gesetzt, um die von den spanischen und französischen Prälaten

13) 6>ip. 29. X. 6e prssb. (III. 5-) csp. 1. 6s slllc. )u6. o,-6.
in VIlo (I. 16.)

14) 6»p. 2. X. 6s tr.inslst. ep. (I. 7.)
15) 6<ip. 3. X. 6o »ppell. in VIlo (II. 15.)
10) 6r>p. 2. X. 6e sonsess. p?-ieb. (III. 8.)
17) L->>>. 25. X. 6s «scusst. (V. 1.)
18) 8ess. XXIII. c,ip. 6. 8. 8ess. XXIV. csp. 3. 5. 6e rekorm.
19) 8ess. XXIV. csp. 2. 6e rsloi'in.
20) Diese Stellung wurde den Bischöfen bei der Jurisdiktion

über die Klöster(8ess. V. e«p. 1. 2. 8sss. VI. e. 3. 4. 8ess. VII.
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nachdrücklich begehrte Erklärung der göttlichen Einsetzung des

Episkopats durch die Synode zu verhindern , und dagegen

darauf gedrungen , daß von derselben der von seinen Crea»
turen verfochtene pseudoisidorische Grundsatz von der päpst¬

lichen Machtfülle ausgesprochen würde , was jedoch bei dem

energischen Widerstand der Franzosen unterbliebDadurch
aber verlor Rom nichts , indem das Tridentinische Concil die

Folgerungen aus jenem Grundsatz auf das vielfältigste aner¬

kannte . Uebrigens ward von ihm der Papst als Gottes

Statthalter auf Erden verkündet dem die höchste Ge¬

walt in der ganzen Kirche übertragen sei ^ ») . So gewann

Nom durch dieses Concil einen neuen und starken kirchlichen

Stützpunkt für seine hcrrschsüchtigen Bestrebungen . Die
kühnsten Prätensioncn kamen wieder zum Vorschein , und einen

merkwürdigen Beweis von Ausdehnung päpstlicher Wirksam¬

keit seit dem Tridentinischen Concil liefert das Bullarium;

denn seit dieser Epoche hat sich die Zahl der päpstlichen

Bullen ohne Vergleich gegen die früheren Zeiten vermehrt,

und sie sind weit verwegener als vorhin in alle Einzelheiten

des kirchlichen Lebens eingedrungen . Auch kam der Gebrauch

der Worte : aus eigener Bewegung (motu propri ») in

den päpstlichen Entscheidungen sogar bei Glaubenösachen in

Schwang , wodurch mit Beseitigung jeder andern kirchlichen

c. 8. 14. 8oss. XXl. c. 8 . üe rolmni . 8ess . XXV. o. 5. 8. 9. <Iv
regulär.) und mehreren andern AmtSgeschästen angewiesen , wo sie
vordem auS eigener Macht handelten und au - bischöflichem Beruf
einzuschreiten verpflichtet sind. 8eas . XIII. c. 5. 8ess . XIV. c. 4
8<--s. XXI. c. 4. 6. 7. 8vss. XXII. c. 3 . 6 . 10. 8es, . XXIV. c. S.
11. 14. 8ess . XXV. c. 9. 14. üv reimn,.

21) S - die merkwürdigen Verhandlungen über die Erklärung
der göttlichen Einsetzung der bischöflichen Gewalt bei Weffenberg a.
a . O . Bd . 4. S . 59 ff.

22) 8vss. VI. cap. 1. 6e rek.

22 a) 8es». XIV. cap. 7. <Io poeiüt.



Auetorität die päpstliche Machtfülle ausgedrückt wurde
Eines der thätigsten Werkzeuge zur Förderung derselben waren
die Nuntien , welche seit dem Concil von Trient zu einer
stehenden Behörde zur Ausübung der päpstlichen Rechte wur¬
den Diese neuen päpstlichen Statthalterschaften traten
an die Stelle der von den Concilien von Basel und Trient

vorgeschriebenen einheimischen päpstlichen Berufungsrichter
Anfangs committirten die Nuntien im Namen des Papstes
die Appellationssachen in den Bisthümern selbst einheimischen
Richtern ; denn es schien bedenklich , sogleich von der Vorschrift
der Tridentinischen Synode abzuweichen , deren Schlüsse sie

selbst beflissen sein sollten einzuführen . Nachher aber began¬
nen sie selbst in diesen Sachen zu sprechen . Ihr angemaßtes
Tribunal bestand aus zwei Instanzen , von denen die erste
ein Gesandtschaftsrath des Nuntius bildete , der Auditor hieß,
und von dem als Delegatcn an den Nuntius als Deleganten
appellirt wurde . Von hier aber konnte man stets noch nach
Rom selbst an die Nota appelliren , in welcher dem Appellan¬
ten wieder drei Instanzen offen standen , weil die Sache durch
drei Classen oder Senate der zwölf Auditoren durchgetrieben
werden konnte . Dabei wußten römische Agenten ihre auf
Gewinnsucht und Iustizverzögerung abzielenden Chicanen so

23) lirezoiro , essai Instori ^ue sur les libertes sto I'bgliso 6 >iIIi-
caao. p. 125. s,;.

24) (v. Moser ) Geschichte der päpstlichen Nuntien in Deutsch¬
land . 2 Bde . (v. Weidenfeld ) Gründliche Entwicklung der Dispens-
und Nuntiaturstreitigkeiten . Betrachtungen über die päpstlichen
Nunciaturen in Teutschland.

25) Das Concil von Basel (8ess . XXXI. üecret . üo causis et
Appelliitionibus) verordnete , daß, wenn von einem dem römischen
Stuhl unmittelbar unterworfenen Richter (d. h. von dem Metropo¬
liten ) an denselben appellirt würde , die Sache nicht zu Rom , sondern
durch delegirte einheimische Richter On-lwvs in p-irtibus ) entschieden
werden sollte , deren Oesignation die Synode von Trient (8ess . XXV.
o. 10. <lo rek.) den Provinzial - und Diöcesansynvden übertrug.



weit zu treiben , daß der Appellat , wenn er auch die gerech¬
teste Sache hatte , den Allsgang seines Handels manchmal
nicht erlebte , oder darüber verarmte und zir einem Vergleich
gezwungen ward , der in der That Verlust eines offenbaren

Rechts war Dies war das Schicksal jenes berühmten,
von dem römischen Stuhl in den deutschen Fürstenconcordaten

selbst anerkannten , Baseler Decrcts cko crmsis ot gppollutio-
nilnis , welches eben deshalb verordnet hatte , daß die an den
Papst gehenden Appellationssachcn von delcgirten National-
richtern vollständig erledigt werden sollten , weil die Prozesse
in Rom verewigt , die Justiz schlecht verwaltet , die Parteien
ausgesogen und das Geld häufig aus den Staaten nach Rom
gezogen würde . Dieses Decret ward selbst durch das Concil
von Trient befestigt ->) ; und wer hätte nun erwarten sollen,
daß statt der Nationalrichter zwei Nuntiaturinstanzen und
neben diesen in der römischen Nota noch drei Instanzen er¬
öffnet würden . Setzt man die in den Rechten gegründete
bischöfliche und Metropolitaninstanz noch hinzu , so konnte

mithin eine geistliche Streitigkeit durch sieben Instanzen ge¬
schleppt werden , ehe sie ihr letztes Schicksal erfuhr . Die
Nuntiaturen maßten sich allmälich immer mehr an . Sie
nahmen mit Uebergchung der Metropoliten von den bischöf¬
lichen Gerichtsstellen Appellationen an , rissen selbst mit Ueber-
gehung der Bischöfe Sachen in erster Instanz an sich und
drängten sich ebenfalls in Sachen der freiwilligen Gerichts¬
barkeit ein , obgleich die Synode von Trient den Nuntien
ausdrücklich jede Ausübung von concurrirender Jurisdiktion
mit den Ordinarien untersagt hat ^0 - Doch was kümmerten

26) Gründliche Entwicklung u. s. w. S . 346 ff.
26 ») S . oben Not . 25.
27) Sie hat nämlich verordnet : Alle Sachen , die nur immer

zur geistlichen Gerichtsbarkeit gehören (raunn, ! onmen »<I tu, »,»
eccIvsinsUcum guumoäolibet pertineMes), sollen in erster Instanz von
den Ordinarien abgemacht und davon nur an den kompetenten Ober-
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sich dieselben um Eoncilienschlüsse, da sie von ihrem Hofe
selbst zu ihren Eingriffen in die Rechte der Metropoliten und
Bischöfe ermächtigt wurden Vermöge ihrer ausgedehn¬
ten „Facultäteu " griffen sie sogar in die weltliche Gerichts¬
barkeit und Masestätsrechte ein und wagten nicht selten ihre
Eingriffe durch Ercommunicationen durchzusetzen. Daneben
machten sie die Spione ihres Hofes , mischten sich in die poli¬
tischen Angelegenheiten der Staaten , stifteten Uneinigkeiten und
Zerwürfnisse unter Katholiken und Protestanten , proselytisirten
selbst in Mitte der protestantischen Bevölkerung , hemmten die

richter (d. h. den Metropoliten ) gebracht werden ; päpstliche Legaten
oder Nuntien aber sich nicht nur nicht vermessen, die Bischöfe in diesen
Sachen zu hindern oder ihnen auf irgend eine Weise die Gerichts¬
barkeit z» entziehen oder zu stören (nun soliun episcopos in prgechetis
causis impoäiro , aul -iliguo inoclo eoriuri zurisllictiouom üs praeripero,
aut turliiirs non praesumant ) , sondern auch gegen Geistliche anders
nicht verfahren , als wenn sie den Bischof zuerst darum begrüßt und
dieser in seinem Amte säumig sei; widrigenfalls seien ihre Prozesse
und Verfügungen ungültig und sie zum Ersatz des den Parteien zu¬
gefügten Schadens verbunden . 8oss XXlV. e. 20 . <1o rekorm.

28) S - z. B - die von Benedict XIV. dem Nuntius von Cöln
ertheilten Vollmachten (bei l-aerlner , corp . zur. occl. calliol. I . II.
p . 443 sgg . und Le Bret , Magazin zum Gebrauch der Staaten - und
Kirchengeschichte. Th . 10 . Z . 365 ff ) . Nach diesen Facultäten konnte
der Nuntius unter anderm alle erz- und bischöfliche, Collegiat - und
Pfarrkirchen , Manns - und Frauenklöster , Hospitäler , Universitäten
u. s. w. visiti'ren und reformiren , so oft er es für gut fand , Ver¬
ordnungen und Gewohnheiten abändern und neue Vorschriften er¬
lassen z die Vergehen der Geistlichen untersuchen und bestrafen ; in
Criminal -, Ehe - und allen andern geistlichen, weltlichen , bürgerlichen,
peinlichen und gemischten Sachen , die nur immer zum geistlichen
Forum gehören , erkennen ; einfache Kirchenpfründen innerbalb der
Grenzen seiner Legativn vergeben ; die Veräußerung von Kirchcn-
gütern erlauben ; Eivschwüre relariren ; von Censuren lossprechen;
Todschläger , Meineidige , Ehebrecher , Blutschänder , Hurer absolviren
und dispensiren ; Ablässe ertheilen ; die vier niedern und die Hähern
Weihen ertheilen ; im dritten und vierten Grad der Blutsverwandt¬
schaft und Schwägerschaft dispensiren u s. w.

25
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Fortschritte der Aufklärung , beförderten den Aberglauben , und
die Unwissenheit und breiteten die ultramontanischen Grund¬

sätze so weit als möglich aus , wobei sie von den Jesuiten,
diesem gut eingeübten , kampfbewährten Strelitzencorps des

römischen Absolutismus , auf das eifrigste unterstützt wurden.

In allen diesen Beziehungen trieben die Nuntien ihr Unwesen

nirgends ärger als in Deutschland , das von .jeher der Haupt¬

schauplatz der tumultuarischeu und unheilvollen Thätigkeit der

päpstlichen Gesandten warErstaunen  erregen besonders

ihre frechen Eingriffe in die weltliche Gerichtsbarkeit , wovon

die ReichSacten und alle Sammlungen der reichsgerichtlichen

Erkenntnisse voll sind Während man sich in Deutschland

vergebens ihrer Eingriffe zu erwehren suchte , ließ man sie
in andern Ländern nur unter schützenden , erschwerenden , con-

trollirenden Bedingungen zu Tief sank in Deutschland

das Ansehen des Episcopats neben dieser exorbitanten , allen

Gesetzen Hohn sprechenden Macht , zu deren Aufkommen , Aus¬

dehnung und Befestigung hauptsächlich die Sorglosigkeit und

29) Wahrlich der Verfasser der Geschichte der päpstlichen Nuntien
in Deutschland übertreibt nicht , wenn er in seiner Vorrede (S - 6)
von ihnen sagt , „ daß sie nicht nur Deutschland um sein Geld , sondern,
so viel an ihnen war , um seinen Verstand und Freiheit brachten,
den Geist der Nation zu verdummen und zu ersticke» und unsern
Nacken unter das schrecklichste Joch der Unwissenheit und des Aber¬
glaubens , der zwo Stützen der römischen Hierarchie , zu beugen
suchten."

30) Moser , deutsch. Staatsrecht . Th 4 . B . 2. K . 45. §. 2t ff.
Betrachtungen über die päpstl . Nunciature » in Teutschland . S . 36ff.

3t ) In Beziehung aus Frankreich s. I' itliou, Ivs lil-erleu üe I'eg-
tius l-nllicnne in dess. Opp . niisc . p. 315 s <pz. önlurius in suppl . sä
? . llv äliircs <Ie eouc . sne . et i,»p. I, . V. c. 58 . Lleurx , iiiulil . zur.
ecel . ? . III. c . 25 . Vn» Lupen , zuz eeel univ . ? I. t. 21 . c. 3 . n 5 sgg-

— Spanien : Lovnrruvins , prnet . guneut. o. 35 in dess. Opp. D II-
p. 504. — Die Niederlande : Vn» Lupe» I. c. ». >>. 16. — Sicilien,
Sardinien , Venedig und Genua : 6 »u»»ent . «Io Legntis et diunüi»
kouliticuni . § . 34 . p. 76.
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der Servr 'li'smus mancher Bischöfe , das Aufhören der Pro-
Vinzialspnoden , die Schwäche einzelner Regierungen und das
Mißtrauen gegen die Protestanten beitrugen . Nur hie und
da wagten einzelne Bischöfe gegen die Nuntiatur in die
Schranken zu treten und die schnöde mißhandelten Rechte deS
Episkopats standhaft zu behaupten bis endlich in der
letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts die Erzbischöfe ln
Deutschland sich gemeinschaftlich gegen die Beeinträchtigungen
der bischöflichen Gewalt , die hauptsächlich sie seit zwei Jahr¬
hunderten von den Nuntien erdulden mußten und mit beispiel¬
loser Geduld erduldeten , mit edler Entschlossenheit erhoben,
wovon jedoch erst später an einem andern Ort näher die
Rede sein wird . Seit dem siebzehnten Jahrhundert ließen
sich die Bischfe eine neue Herabwürdigung ihres Ansehens

32) So schrieb Stobäus . Fürstbischof von Lavant in Kärnthen
und Statthalter zu Gräz in Steiermark von 1583 bis 1615, a» oen
Nuntius Johann Baptist , Bischof zu Sarzana » als er seine OiöceS
visttiren wollte : „Ihm würde diese Visitation sehr angenehm sein,
weil es ihm zur Ehre gereichen müsse, einen Nuntius als Augen¬
zeugen seiner gut verwalteten Hirtenstelle zu haben . Allein Ehre
und Leben seien entgegen , daß er einen Theil seiner Pflicht einem
fremden Hirten anvertraue , gleichsam als wäre er nicht fähig , sie
zu versehen . — UebrigenS bitte er ihn , sich alle VisitativnSgedanken
vergehen zu lassen. Er werde selbst das Amt eines guten Hirten
verrichten , und er wisse, Laß seine Schafe lieber seine Stimme hören,
als eine fremde ." Zn einem andern Briefe dieses wackern Bischofs
an seinen Freund Bartholomäus Villerius aus Palmaburg vom
1 . 1607 lese» wir Folgendes : „2ck, habe es stets unter die beklagens-
werthen Dinge gerechnet , daß der Nuntius noch immer herumschweift.
Wo ? Er geht dahin , wo es vollauf zu essen giebt , und wird nicht
aufhören umherzuschweifen , so lange er zu essen findet . Zahlet nur
brav , ihr Priester , Prälaten und Bischöfe ! Auf eure Kosten durch-
schnobert er alle Winkel , alle Geheimnisse des Vaterlands ; er streut
über euer Leben und guten Ruf Verdacht aus ; er erndtet eure
Arbeiten ein . Lenn er schweigt nicht , sondern berichtet auch die
kleinsten Dinge nach Rom u. s. w." Geschichte der Nuntiaturen
Deutschlands . S . 14 fg.

25  *



gefallen . Sie ließen sich nämlich von Noin Jndulte oder
Facultäten aufdringen , welche ihnen die Erlaubniß ertheilten,
das von dem päpstlichen Stuhl prätendirte Dispensationsrecht
als dessen Dclegirte in gewissem Umfang auszuüben
Diese Jndulte sollten den Anmaßungen des päpstlichen Stuhls
einen neuen , wenigstens scheinbaren Nechtstitel beilegen und
die Bischöfe demselben unterwürfiger machen ; denn nur aus
dieser Rücksicht konnte es geschehen , daß man sie den Bischöfen
nicht auf Lebenszeit , sondern nur auf gewisse Jahre ( regel¬
mäßig fünf verlieh . Die Frechheit des römischen Hofes
ging so weit , daß er darin sogar Vollmachten für Fälle er¬
theilte , wo das Diöpensationörecht den Bischöfen durch die
Tridentinische Synode ausdrücklich eingeräumt worden ist
So beschränkt nun auch die in diesen Jnkulten den Bischöfen
verliehenen Facultäten waren , so ward ihnen doch die unge¬
störte Ausübung derselben keineswegs vergönnt , da die Nuntien
ebenfalls mit einem Theile dieser Vollmachten ausgerüstet
wurden . So nahm Nom mit der einen Hand wieder , was

es mit der andern gab . Nicht minder wurde die bischöfliche
Gewalt durch die Eremtionen geschwächt / welche der römische
Stuhl fortdauernd ertheilte , ohne Rücksicht auf die dieselben

betreffenden Trienter Verordnungen , so günstig auch diese für

33) Gründliche Entwicklung der Dispens - und Nuntiaturstreitig-
keiten. S . 114 ff. Kopp , die katholische Kirche im neunzehnten Jahr¬
hundert . S . 254.

34 ) Daher heißen sie Ouinquennalfacultäten , die noch heute die
Bischöfe bei der römischen Curie nachsuchen müssen.

35) Dgl z. B . Xo. 8 u. 12 der Facultäten , welche Clemens XIV.
1772 dem Erzbischof von Salzburg ertheilte (bei U-u-rlner I. e. p-
433 s>>.) mit Lonc . 1'riü. 8os». XXIV. c. 6. u. 8ess . XXIIl. c. 13. 14.
cle rvl'. Mit jenen Facultäten stüninen bis auf wenige Worte die
Jndulte überein , welche nach Müller , Lexicon des Kirchcnrechts U.
d Q . Quuiqueunaleu , die Bischöfe von Baiern bis auf die neueste
Zeit noch gewöhnlich erhalten . Es ist dies einer der vielen Beweise
von der Stabilität der römischen Curie.



sein Interesse ausgefallen sind Nicht bloß einzelne Klöster
wurden von der bischöflichen Jurisdiction befreit , sondern
ganze Orden , wie die Gesellschaft Jesu , welche mehr als je
zuvor ein anderer Orden das Ansehen der Bischöfe untergrub
und ihre Wirksamkeit hinderte . , In Deutschland wurden selbst
gegen die Bestimmungen des Wiener Concordäts ^ die
Rechte der Bischöfe geschmälert , während die Fürstenconcor-
date , ungeachtet sie zum Theil anwendbar geblieben waren,
gänzlich in Vergessenheit geriethen . Die ärgsten Mißbräuche
rissen wieder ein ; denn Rom band sich weder an Verträge
noch Concilicnschlüsse , wo es auf sein Interesse ankam und
Geld zu machen war . Es übersteigt allen Glauben , was für
enorme Summen der römische Hof noch immer unter den
verschiedensten Titeln und Verwänden aus den einzelnen Län¬
dern zu ziehen wußte Wie vor der Reformation , so
ward auch nachher von der römischen Curie die Religion
lediglich als Finanzsache behandelt , und ihre wichtigste Sorge
blieb , aus ihr eine möglichst ergiebige Geldquelle zu machen.

So trat nicht nur in allen Beziehungen das frühere
Verhältniß des päpstlichen Stuhls zur Kirche wieder ein,
sondern diese gerieth mehr als je unter dessen unmittelbaren

36 ) Wessenberg a . a. O . Bd . 4. S . 21 ff.
37) S . oben S . 47.
38) So schrieb Benedict XIV. in einem Breve an den Bischof

von Lüttich von, 16. Dez . 1740 (bei Moser a. a . O . Th . 8. S - 463) :
»Xec obslnbant pacla eanvenls (concorüiits ) . giionünus cnschutor illo
conrtituoretur , quigzie ponlillcia pnlesl »s n «uis pi'svUecessonInis ubli-
ßsri »»t minui noquit .« Vgl . oben S . 48 . Nvt . 169.

39 ) Aus den deutschen Stiftern wanderten nach einer sehr
moderirlen Berechnung in 280 Jahren an Confirmations -, Pallien -,
Annalen - und Dispensationsgeldern 20,637,400 Gulden nach Rom.
(Sartori , staatistische Abhandlung über die Mangel in der Regie¬
rungsverfassung der geistlichen Wahlstaaten . S . 16.) Aus Venedig

. lockte der römische Hof nach einer offiziellen Berechnung binnen
zehn Jahren 2,760,164 Scuti an sich. Münch , Geschichte des Emser
Kongresse«. S - L4 fg.
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Einfluß . Wie im Leben , so errang sich der Ultramontanis-
mus auch auf dem Boden der Wissenschaft die Herrschaft
hauptsächlich durch den großen Einfluß , den die Jesuiten auf
das gesammte Lehrgcbiet gewannen . Schon auf dem Concil
von Trient entfalteten sie den größten Eifer für die päpstliche
Machtfülle und arbeiteten mit Erfolg jeder Beschränkung der¬
selben entgegen Die daselbst von ihrem Ordensgeneral
Laiuez gehaltenen Reden überboten an Kühnheit in Behaup¬
tung der unumschränkten Gewalt des Papstes alles , was man
bis dahin gehört hatte In seinem Geiste wirkten fortan
die Jesuiten . Hauptsächlich durch sie kam auch wieder die
abgeschmackte Lehre von der Jnfallibilität des Papstes in
Schwang . Mit ihnen wetteiferten die Bettclmönche , durch
ihre Ordenöverhältniffe von jeher eifrige Anhänger des Pa-
palsystems , in Behauptung der überspanntesten Grundsätze von
der Macht und Hoheit des Papstes In Rom selbst
wurde von einer eigenen Congregation " ) die Literatur über¬
wacht und jede Schrift , die dem ultramontancn System ent¬
gegenstehende Grundsätze enthielt , verdammt und dem Inder
verbotener Bücher " ) einverleibt . Mit wenigen Ausnahmen,

40 ) Ueber ihren verderblichen Einfluß auf diesem Concil über-
Haupt s- Henke, allgemeine Geschichte der christlichen Kirche. Th . 3.
S . 175 fg.

41) Sarpi a. a . O . Bd . 7 §. 24 fg. Bd . 8. §. IS.
42) So vertheidigten die Franciscaner zu Löwen 1691 den

Satz : Gott und der Papst hätten keinen andern Handlungsgrund,
als ihren Wille » ; der Papst sei größer als ein Apostel , indem er
zuweilen auch über Gottes Gesetz und da- Natürliche dispensire ; er
sei ein Gott dieser Welt an Christi Stelle , sowohl sür die zeitlichen
als geistlichen Dinge . 1-eUre» «tun tlwoloAivn v»nn»islo (Liuxelles
1796.) S . 137. (irbxoiro I. c. p. 196.

43)  Die von Sirtus V. errichtete (üonzroxntio inchcis se. libro-
rum proliibitorui».

44) Das erste römische Verzeichniß verbotener Bücher gab,
Paul lV. 1559 eigenmächtig , ein zweites Pius IV. 1564 nach der
Anordnung des Trienter Concils heraus . (Wessenberg a. a. O . Bd . 3.
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huldigten die Schriftsteller aller Länder der Lehre der unum¬

schränkten Monarchie des Papstthums . Selbst in Frankreich

verbreitete sich diese Lehre während der bürgerlichen Unruhen

unter dem Clerus . Indeß je mehr sie sich in diesen Zeiten

der Zerrüttung Frankreichs geltend machte , desto heftiger wider¬

setzte man sich ihr und desto kühner vertheidigte man die

alten Grundsätze des gallicanischen Kirchenrechts Gegen

Ende des siebzehnten Jahrhunderts stellte der französische

Clerus selbst den römischen Anmaßungen eine jenen Grund¬

sätzen gemäße feierliche Erklärung über die Kirchengewalt " )

entgegen . Seitdem fand dieselbe Auffassung allmälich auch in

andern Ländern Eingang in die Wissenschaft und gestaltete

sich nach und nach zu einem vollendeten System ( Episcopal-

system ) , das man endlich auch in das Leben einzuführen ver¬

suchte , wovon indeß erst später zu handeln sein wird.

In den voranstehcnden Bemerkungen ist nun auch das

Verhältniß der Bischöfe der Schweiz zum römischen Stuhl

angedeutet Was sie im Mittelalter waren , bloße Vicarien

S - 36» ff. Bd . 4. S . 197 ff.) Die folgenden Päpste fuhren fort
mit der Vermehrung dieses Verzeichnisses . Die letzte Ausgabe des
römischen Inder , die wir kennen , ist 1838 zu Mecheln erschienen.
Zhr sind die verschiedenen päpstlichen Verordnungen in Beziehung
auf den Inder vorgedruckt.

45) Schröckh , Kirchengeschichte seit der Reformation . Th . 3.
S . 40» ff.

46) Sie wird im letzten Capitel angeführt werden.
47) WaS insbesondere daS Verhältniß des Bischofs von Basel

zu Rom betrifft , so hat man in neuerer Zeit in der Schweiz , nament¬
lich bei Anlaß der Badener Conferenz . häufig behauptet , daß in
diesem BiSthum wegen seiner Verbindung mit dem Metropolitan-
biSthum Besannen die Freiheiten der gallicanischen Kirche gegolten
hätten . Allein dies ist durchaus unrichtig . Besancon gehörte früher
wie Basel zur deutschen Kirche. Erst als Besan ?on infolge des
Nimweger Frieden « 1678 an Frankreich kam , wurde diese« ErzbiS-
thum auch ein Bestandtheil der dortigen Kirche. Diese Verände¬
rung aber blieb ohne allen Einfluß auf den bisherigen Zustand von
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desselben , das wurden sie nach dem Concil von Tn 'ent in der
That wieder . Nie aber wurden ihre Rechte so gröblich ver¬
letzt , ihr Ansehen so tief herabgewürdigt und ihre Wirksamkeit
so sehr gehemmt , als seit der Errichtung einer ständigen
Nuntiatur . Mehr als in irgend einem andern Lande griffen
die Nuntien in der Schweiz in die Diöcesangewalt ein . Sie
betrachteten sich als die eigentlichen Ordinarien dieses Landes
und die Bischöfe als ihre bloßen Gehülfen . Sie visitirten
die Diöcesen , so oft es ihnen beliebte , erließen Verord¬
nungen zogen streitige Sachen in erster Instanz an sich,

Basel . Hier galt nach wie ror das deutsche Kiredenrecht , dessen
Quellen rückstchtlich des Verhältnisses des Bischofs zum römischen
Stuhl das kanonische Rechtsbuch , die Cvncordate und das Concil
von Trient sind. Und hierin hatte auch das Verhältniß der meisten
übrigen schweizerischen Bischöfe zu Rom seine Norm.

48) Gleich der erste ständige Nuntius , Johann Franz Bonomi,
Bischof von Vercelli , machte 157» eine weitläufige Verordnung über
das Verhalten der Geistlichen im Bisthum Konstanz (in den Urkun¬
den zu Zellweger 's Geschichte des Appenzellischen Volks . blo. V6666I . I.
Bd . 3. Abth . S . 12» ff.). Diese Verordnung enthält unter andern
folgende Bestimmungen : die Geistlichen sollen eine Krone auf ihren
Häuptern tragen , das Haupthaar nicht über den halben Theil der
Ohren herabhängen lassen , keinen langen Bart tragen , sondern den¬
selben alle Monate wenigstens einmal mit dem Schermeffer und
nicht mit der Schere abthun ; eine schwarze Kleidung , nicht zu köst¬
lich, aber auch nicht zu schlecht, und eben so schwarze Hosen tragen;
sich nickt mit Korallen schmücken, einen Priesterhut in der Gestalt eines
Crucifir tragen ; weder spielen noch Spielenden zusehen ; nicht jagen,
Nachts ihre Häuser nicht verlassen ; keine Gewehre tragen , außer auf
Reisen , sich weder heimlich noch öffentlich vermummt sehen lassen,
nicht tanzen ; die Wirthshäuser fliehen , also auch das ungebührliche
Essen und Trinken und öffentliche Zechen ; den wegen Verwandtschaft
oder Andacht gebaltenen Mablzeiten mögen sie beiwohnen , doch sollen
sie eines züchtigen und nüchternen Wandels , und den Leuten ein
Erempel zu geben, eingedenk sein , wenn sie sich der Völlerei ergeben,
sollen sie mit zwanzig Kronen und im Wiederholungsfall mit Ge¬
fängniß und nach Umständen mit Entziehung ihrer Pfründen bestraft
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selbst wenn sie schon bei den bischöflichen Gerichtöstcllen an¬
hängig gemacht waren , untersuchten und bestraften die Ver¬
gehen der Geistlichen , absolvirten , dispensirten , ordim 'rten,
firmelten , consecrirten Kirchen , mit einem Worte , sie verrich¬
teten alle Funktionen der bischöflichen Gewalt Eben so

werden ; sie sollen sich weltlicher Sachen , besonders kaufmännischer
Gescbäfte , entschlagen ; die Kunst der Arzenei und Wundarzenei , wo
es nicht die höchste Noth erfordere , weder lehren noch brauchen;
kein Prokuratoren -, Advocaten und Notarienamt versehen ; niemand-
Vögte oder Vormünder sein ; niemands Bürgen sein , thuen sie es
doch, so soll ihre Bürgschaft nichtig und unkräfkig sein , kein Geist¬
licher soll bei einem Weibe wohnen , außer bei seiner Mutter , Groß¬
mutter , Mutter - oder Vatersschwester , Brudersfrau oder einer fünf¬
zigjährigen Weibsperson , die nie wegen ungebührlichen Wandels
verschrieen gewesen sei; wer dieser Satzung nicht nachkomme , soll
außer der Suspension von seinem Amte das erste Mal mit fünf¬
undzwanzig , das zweite mit fünfzig Kronen und das dritte Mal mit
Verlust der Pfründe und dazu mit Verweisung aus dem Bisthum
bestraft werden ; die Geistlichen sollen die Korss csnonicss beten ; alle
Sonn - und Feiertage Messe halten , und wenn sie Pfarreien haben,
noch dazu dreimal in der Woche; die Diaconen und Subdiacvnen
stets am ersten Tag eines Monats , an allen Festtagen Christi und
der heil . Jungfrau Maria , am Allerheiligentag und so oft sie bei
einem Hochamt ministriren , das Sakrament des Altars empfangen.
Hierauf folgen genaue Vorschriften , wie die Geistlichen Messe halten;
dann mit welchen Büchern sie versehen sein sollen (z. B . mit dem
vroviarium komanui » , römischen Katechismus , Tridentinischen Concil,
römischen Verzeichniß verbotener Bücher , Eck's Handbüchlei » oder
klncbz'lillio » loeornn , eoinmuniu », wider Luther ) ; ferner über die
Führung von Tauf -, ConfirmationS - und Trauungsbüchern ; über die
Ausübung des PredigtamtS und der Seelsorge überhaupt ; endlich
über die Abhaltung von Conserenzen

49) Nur wenige schweizerische Nuntien dachten , wie LadislauS
von Aquino , Bischof von Venafro , welcher in seinem merkwürdigen
Bericht über die Nuntiatur in der Schweiz sagt : „Die Erfahrung
hat mich gelehrt , daß , um in der Nuntiatur wahrhaft nützlich zu
sein , es nicht gut ist, wenn die Nuntien sich in Dinge mischen , die
die Bischöfe verrichten können und die den Ordinarien angehören,
es sei den» als Aushilfe und in besondern Nothfällen . Denn wenn



setzten sie sich in den Besitz concurrirender Gerichtsbarkeit mit
den Metropoliten . Zwar widersetzten sich häufig die Bischöfe,
besonders von Konstanz den Anmaßungen der Nuntien,

aber mit geringem Erfolg . Davon zeugt unter anderm der
Bericht des konstanzischen Bischofs Johann Franz über den
Zustand seiner Diöcese , den er 1712 dcmfpäpstlichen Stuhl
erstattete Dieses offizielle Aktenstück , ein , merkwürdiger

man überall ohne Unterschied Hand anlegt , so ist die« den Bischöfen
selbst nicht nur mißfällig , sondern sie widersetzen sich sogar oft und
vereiteln alle Mühe des apostolischen Dieners . Zudem ist eS auch
gegen den Sinn unser - Herrn und der Canonen , daß man in die
fremde Erndte die Sichel setze, indem die Nuntien ausgesandt werden,
da - Ansehen der Ordinarien zu vergrößern und nicht zu schmälern ."

50) In einem kurzen Aufsatz „über das Verhältniß des Bischofs
von Constanz zu dem päpstl . Nuntius in der Schweiz " in Paulus,
Scphronizon . Bd . 2. H . 1. S . 20 fg. heißt eS unter anderm : „ Con-
currente Jurisdiktion hat der Bischof dem Nuntius niemals zuge¬
standen , sondern jedem Versuch einer solchen Anmaßung haben sich
die Bischöfe standhaft widersetzt . Die Appellation in Ehesachen an
die Nuntiatur hat sich in dem schweizerischen BiSthumsantheil nach
und nach eingeschlichen; jedoch blieb den Parteien auch hier stets
frei , anstatt an die Nuntiatur , an den rechtmäßigen Metropoliten,
den Kurfürsten von Mainz , besten erzbischöfliche Jurisdiktion sich
unstreitig auf den ganzen Umfang des Bisthums Lonstanz erstreckte,
zu appelliren . Auch in Disciplinar - und Pfründesachen suchte die
Nuntiatur sich die Appellation zuzueignen . Allein der Bischof hat
hierin die Appellation nach Luzern nie anerkannt . Auch ist seit einer
langen Reihe von Jahre » nie ein derartiger Fall vorgekommen . —
Eine besondere Obliegenheit der bischöflichen Kommissäre in der
Schweiz war die Wachsamkeit über die Schritte der Nuntiatur , damit
den bischöflichen Rechten nichts vergeben werde ." Es ist nur Schade,
daß der Verfasser nicht näher den Zeitpunkt bestimmt bat , in welchem
die Bischöfe von Konstanz diese Energie gegen die Anmaßungen der
Nuntiatur bewiesen haben ; denn daß dies nicht zu allen Zeiten der
Fall war , beweist das in der folgenden Note angeführte Aktenstück.

51) kelslin ooncornens mosternum stntiun episeopntus Oonstso-
tiensi» provinr. gloAunlinso. dlvinino änsnnis k°rl>nuisoi opis. Oonst.
8. lt. ) . principis. In visitslione ssci orum liniinuin suo orstino so luco
kumillim« ollorenä» pro s . ltlllLLXll . komne. 4. Alle Bischöfe sind
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Beleg, wie tief damals das Ansehen des bedeutendsten Bischofs
nicht bloß der Schweiz, sondern auch Deutschlands gesunken
war, enthält eine Reihe von Beschwerden wider die Eingriffe
und Mißbrauche der Nuntiatur Statt dieselben abzu¬
stellen, griff der römische Hof vielmehr selbst auf die vielfäl-

rermvge ihrer Eides (s. obenS . SS, Note 1401 verbunden, zu be.
stimmten Zeiten in Rom persönlich oder im Verhinderungsfalldurch
Abgeordnete von ihrer Verwaltung Rechenschaft abzulegen(die s. g.
visitslio liminuin) .

52) Sie stehen unter dem bescheidenen Titel : vubia , <,»or„m
petitur resolutio ( p. 2l s<z<( ) und lauten folgendermaßen : »1. lnvii-
luit sdusus , ut in 8scrs diuntistur », non prolluetis Xposlolicis reveren-
lislibus , oo<zue vis» sententi » lullicis prinise instsntiss , et nonlluin sutis
constito lle preetenso ßrsvsinine per llelinitivsin , vel llclinitivss vini lis-
t»eotem illslo , llecernsnlur , ei insinuenlur nll recurrentium psrlium in-
stsntisin inliibitorisles , et <ilstoiisles . Luin vero likec prsxis »llver-
setur Iris . 8sss . 24 . 6 «p. 20 . nee non Cleinentis VIII. llecreto ; Inllo
guwrilur , sn 'Irillentinum et lliclun, Oleinentis VIII. llecrelui » sint
exeguenlls , its ut 6uris hipiscopslis lliclis inkil>iloriulil>us okelliro non
tenestur ? 2. Lonlexit nonnungusm , ut excoininunicslu » nk Lpiscnpo in
8scrs dluntislur » «6 »implicem recursum , non sucht» Orllinsrio , nec
visis sctis , nec preestit» j», prrevie sslisksctione , mox shsolutionis de-
nelicium oblinuerit ; <zukvrjlur, sn Iiususniolli procellenlli niollus , etsi
prwsllexsto LIementis VIII. Oecreto /Inno 1600 einsnslo , e llismetro
sjt conlrsrius , sustineri possit . 3 . Irillentinum 8ess 22 . 6sp . 5 msn-
llst , «c prrecipjt , llispensstiones guscungue sulliorilsle concellenllss , si
exlrs Lurisin Idomsnsin coinmiltenllne erunt , cvininittenllss esse Or-
llinsriis locoruin , et ich bis tsnqusin 8e<lis ^ postolicse llelexstis co^-
noscenllss esse , sn expressne peseces subreptionis vvl obreptioni»
vilio sudsscesnt . Luni vero »eßlecla Orllinsrio , llispensstiones ex
Ouris koinsns pro Orstoribus Ilelvetise impvtrslss st> sliizuo tempore
8scr « IVunlislurs execzustur. llispensstiones vero ex llicts 8. IVun-
tjstur « emsnslse etjnni simplicilius l' srocliis , vel kesxulsrikus coinmit-
tsntur . lulle ipiseritur , sn Orll,n»ri»s sc<̂uieseerv et boc prsesullieium
perinittere , sc llissimulsre tenentur ? 4. Ilictum Irillentinnm 8ess . 24,
6sp . 20 ststuit , ut Lnusse onines sll borun , Lcciesisstieuin (pioinollo-
libvt perlinentes in priin» instsnlis corsi » Orllinsriis locorum llunlsxst
euxuosesolur Lc . ( s. oben Not - 27) . Invsluit tsinen »busus , ut »ll
simplicem psrlium recursum , sntvizuain Orlliosrius llelloitive, imo nee



tigste Weise in die geistlichen sowohl als weltlichen Gerecht¬
samen der Bischöfe ein. Ihre Archive sind reich an Belegen
von diesen Eingriffen, und es fehlt auch hier nicht an Bei¬
spielen, daß die Bischöfe sich mitunter sehr standhaft, wenn

inlerlo ^uendo in tlsuss processerit , » Liiern Dluntiiitura inliibitoriales
decernsnlur ; huseritur , sn veeretum Ooncilii sit exvr>uendum , vel
potius t»I!s »Inisus tolersndus ? 5. Lolent etism in Liier» lVuntistnr» in
prse ĵudicium durisdiclionis Lpiscopnlis coneodi divvr«»e ßr»ti»e, »c li-
cenline v. A. vescendj csrnilius diebus vetitis , colel>r»ndi super nrs
mokili in cspellis nun consecrstis , celedrnndi nuptins sbs ^uo prsvviis
denuntislinnibus sponsorum , nlisel>ue similes ; ^uneritnr , sn 6oneessio
siiniliuni speclet privslivo »d Ordinnriuni , et quslenus »pectet cuinu-
Istive etiiiM sd IVuntium, iin kie tenentur Orntores pro executione re-
miuerv »d Ordinsriui » in I'Oiin » 6ommissorin , prout prsctiestur in
Lrevibus Lsnctissnni Oomini IVostri, ei in Deervtis Lserse Lonxrogs-
tionis ? 6. Lonsueverunt prneserlim in p»>lil>us Ilclvetise Illustrissimi
HO. IVuntii irrequisito Ordinsrio conkerre 8»er»nienlu >» 6onlirm »tionis,
et conseernre Lcciesiss etinm non exemptss , kpiserilur, nn Iiuiusmodi
»ctus sint tolersndi ? 7. I.icet in Irid . Less. 24 . 0 »p. 10. expresse
disponslur , no in liis, <;ii»v ->I>Lpiscopn in visitslinne »psuninr, exemptio,
inliibitio , »ppellstio seu ^uerel » etinm »d Ledein ^ posloliesm inter-
posil » deervlorum Lxvculionem <̂uo^»n mvdo impediimt, »ut suspsn-
d»nt. llonliAit nilulominus , ul sd Lscrsin IVunlislursm recurrentes
dictornm deeretorum refnrmntionem impvlrnrint ; ipiscrjtur , IIN conlrs
expressum dieli 'I'ridentini tenore », illustrissimi 1)1). IVuntii »ppellii-
tiones s decretis Visilntionum recipere , »ut »dmittere possint , et utrum
»d »ldectum devolulivum tsntum , vel elism snspensivum ? 8. 6onlixjt
nonnunqusm , ut illustrissimi 111) . IVuntii privntos «i»nsd»m LIericos
nullo ßr»d», »ut Lluirnetcre insißnilos , ne<>ue » ?ti>ti>Ii»m splendore,
vel prseeedcnlikus in Lcelvsisin meritis comi»end»I>iles, sed solo pstro-
cinsnle I<' nvore in L»j»iles crueistns eresverint , <p>i dvinde in pulili-
cis selilius insißni» ordinis , et crueem e cvllo snspenssm delereksnt,
prsetendenles insolitss priieroxslivns , non cilr» »li^usin consusionem.
Ounerilur , »n Iiuiusmodi e<>uites possint esse Lseerdnles , vel s»ltem
LIerici , et wies , do ^uidus die , et ipinlvnus ollirmstive , <>»«Ies ipsis
compelsnt prseroßstivse ? 9. Lscrs IVuntislur» coueodero solet Lsecu-
Isrikus , et ke ^ulsrilius Olerieis Î »c»Il»lvm exeipiendi (lonfessinnes
ülonslium , ^uin tsles «Ii Ordinsrio »d Lurum »nii»»rum prsevio exs»
mine spproliuti kuerint . Limilitvr kelixinsi , «llerentes » Luperioridu»
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gleich meist vergebens , dagegen wehrten " ) . Zu den bischöf¬
lichen Rechten , die besonders gekränkt wurden , gehörten auch
diejenigen rückstchtlich der Klöster . Durch die Synode von
Trient wurde den Bischöfen auch in Ansehung der erimirten
Klöster eine , wiewohl beschränkte und zum Theil von dem
päpstlichen Stuhl delegirte Jurisdiktion eingeräumt " ) . Von
dieser Gewalt machten auch sofort die Bischöfe der Schweiz,
hauptsächlich von Konstanz " ) , Gebrauch ; allein ihre Wirk-

suis super InibilitrNe sus tssliinonis , null » praevio Orltinurü , vel Ljus-
siom in p-irUbus Oonnnisssrii exumine , in Suora lVunliatur .i uä 88 . Or-
äines acimiltuntur , et orsinunitur . OulurNur, g» Iisee lslia loleruri
possint , «e «iobeant ? «

53) Ein solches Beispiel gab auch der Bischof von Basel in
den Jahren 1721 —29. Als nämlich das Collegiatstift von St . Urffz
mit verschiedenen Beschwerden gegen den Bischof bei der Nuntiatur
auftrat , protestirte derselbe wider das Forum der letzter» , und als
hierauf von Rom ein Monito . ium mit angehängter Citation gegen
ihn erschien , wandte er sich mit dem Gesuch um Schutz an den
Kaiser , durch dessen Vermittlung obiges Stift seine Submission
unter den Bischof erklärte . ( Stettler , Versuch einer kurzen Ge¬
schichte des zum Kanton Bern gehörenden Theils des ehemaligen
Bisthums Basel S . 3ti fg.) Andere Beispiele von Konstanz s. be-
Moser , Staatsrecht deS fiirstl . Hochstifts Konst . S - 122 ff.

54) S - oben Not . 2l u. 3t».
55) Den „ Denkwürdigkeiten deS Bisthums Konstanz aus den

Protokollen deS bischöflich-geistlichen Rathes zu Konstanz , von, Ende
des XVI. und Anfang des XVII. Jahrhunderts " (von Weffenberg bei
Schreiber , Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Südteutsch-
land Jg . 4. S - 275 ff. Zg . 5. S . 375 ff ) entnehmen wir folgende
Beispiele : 22 . Dez . lütii ). Ist von meinem gnädigen Herrn Statt¬
halter die Mißhandlung , daß der Prior zu den Predigern die Priorin
zu Zofingen geschwängert haben solle , fürgebracht , und darauf be¬
schlossen worden : daß zum sürderlichsten jetzt nach den Feiertagen
ein nothwendiges Einseken beschehen; eme andere Priorin erwählt
und alle ausständige Rechnungen von den Frauen von Zofingen
eingenommen ; und damit sie sich dessen zn versehen haben , soll es
ihnen durch dem Hr », Vicari (Generalvicar ) angezeigt , und daneben
auch dem Hrn . Vicar deS Predigerordens geschrieben werden , Laß
er den Prior nach seinem Verdienst bestraft.
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samkei't wurde durch die Concurrenz der Nuntiatur gehemmt,
während die Klöster selbst , cremte und nicht cremte , von

31 . Aug . I5U6. Der Abt von Muri ist von den Schweizern
abgesetzt und ein anderer von ihnen erwählt worden . AIS bald
darauf Hr . Vicarius dahin gezogen, ein Examen angestellt und alle
Loleiinilates , die >>d eliAendum ^ blmtvm vvnnöthen , complirt ; auch so
viel befunden , daß sie keinen tauglicheren , als den neuerwählten
haben könnten : so haben sich auch die Conventuale » entschuldiget,
daß sie zu allem dem, was sie gethan , gezwungen worden ; bekennen
sich aber Ihrer Hvchfürstl Gnaden , als ihrem Herrn Ordinarii ) unter¬
worfen . und erbieten sich demselben in Allem zu gehorsamen.

24 April Killt . Da der Piälat von Engelberg verstorben , und
das Konvent aus eklich vorgebenden Ursachen »ä Lleciionem uovi
kraelali sino prasseilu Ordinarii geschritten , und eben deßwegen sich
apud Olsissinium entschuldiget : auch das Instrument »»! eleelivnis sammt
der Präsentation und einem Jnterceisionsschreiben von den drei
katholische » Orten , pro renüssiono nnnntum uberschicket, verlangt
Oelsissimus ein geistliches Rechtsgutachten : I ) ob die Ursachen und
Motive der ohne Ihrer Hvchfürsil . Gnaden Zutdun vorgenommenen
Electivn der Erheblichkeit seyen , daß es nicht zu abnden , und der
geistl äurisdiction derselben unpr .iejudieirlieli ? 2) Wie Sie Sich auf
die Internerem der drei kath . Orte zu verhalten ? 3) WaS es mit
der Visitation des Frauenklosters zu Sarnen fü : eine Gestalt habe?
Land . sä . 1. Wiewobl man Ursache hätte , die Cenfirmalion zu
sperre », selbe doch für dies Mal ertkeilt werden solle, und dieser
Fehler sowohl der Uroelninniinn , als Oonln inntmn expresse inseriret;
beynebenü aber eine ordentliche Visitation und Inquisition vorge¬
nommen und dazu Herr Probst und Ouminiss-irius zu Luzern ver¬
ordnet , und durch Schreiben hiezu bevollmächtigt werden solle. ->d 2.
Weil eine ziemliche Barschaft vorhandr », die Annalen auch ohne das
gering , und hievo» schon vieles remitlirt worden , für diesmal nicht
solle remitlirt werden . ->d 3. Daß die Visitation über angeregtes
Klösterlein jetzigem blleeto noch der Zeit nicht gestattet werden solle,
bis man erfahren werde , wie er sich möchte anlassen ; sonder » die
Sache bei voriger Verordnung zu verbleiben habe.

Am 2<k. Juli Kit !» ward beschlossen, weil eS die Nothdurst
erfordert , beyde Klöster , Petershausen und Kreuzlingen . zu visitiren;
welches auch geschehen. — Was Kreuzlingen ( nur diese- geht uns
hier an ) anbelange , sei der Hr . Prälat dem Weinfaß ergeben und
treibe andere Lonveotuiilvz dazu an ; der Gottesdienst werde ziemlich
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dieser und dem römischen Hof geschützt, sich nach und nach

schlitzt gehalten , und oft nur durch die jungen Nvvihen . In summ»:
daß Hr . Prälat nichts fürgeschlagen , aber auch nicht hinter sich
gehauset ; die Rechnungen aber habe er sich anfangs geweigert vor¬
zulegen , habe sie aber endlich aufgelegt ; die kubrioso befinden sich
zwar ordentlich , doch wisse man nicht , ob er alles in Einnahme
bringe rc- Oonol. Solle Lelsissimus dem Prälaten von Kreuzlingen
die gegen die Herren Visilalores bezeigte Unbescheidenheit und Be¬
tragen ernstlich vorhaltenj dann ihm ein Receß zu sträflicher Nach-
haltung und Beachtung gegeben , und eingeschärft werden . — Nebst
dem verfaßten Receß solle dem Prälaten aufgetragen werden : zwei
gualisicirte Ordenspriester ex guoäsm relormsio moniisterio sui orrli-
nis pro rekormsnä » «lisciplin» monsslioa zu sich ZU fordern , und nach
der Gebühr zu halten ; und auf den Fall der Prälat solches nicht
thun würde , Ihre Hvchfürstl . Gnaden selbes Selbst in 's Werk rich¬
ten sollten . Und weil zu besorgen , Hr . Prälat möchte den Eidge¬
nossen nachlaufen und sie a» sich ziehen , seye für rathsam gehal¬
ten worden : daß Hvchstselbe , sowohl bei den kath . Orten , als auch
jetzigem Landvogt zu Frauenfeld unterbauen ; und daß sie ihnen solche
Reformation nicht fremd wollen vorkommen lassen, und seihe nicht
Hintern , ersuchen lassen. Schließlich soll dem Prälaten bedeutet
werten , daß über ein Jahr wiederum visitiret , und wie allem Hoch¬
gelebet worden , werde nachgesehen werden.

Am 4. August 1613 wird referirt , daß der Prälat von Rheinau
resignirt und daS Convent bedacht sei, ohne Anzeige einen andern zu
wählen , weil es dessen priviligirt sei. Lonclusum . der Hr . Viosrius
und Hr . Dr. Proßberg sollen sich nach Rheinau begeben , nomino
Ordinarii der Election beiwohnen und ahnden : I ) daß sie die Re¬
signation ohne des Ordinarii Beisein angenommen ; 2) daß sie so
eilends nov»m eleclionem angesetzt ; auch contra protestiren sä ssl-
vsnäsin jurisdietionem Ordinarii.

22 . Dez . 1615 referirt Hr . Vicsrius , was er zu Fischingen »er¬
richtet und einen Ueberseblag gemacht , wie die Haushaltung allda
zu resormiren u. s. w. Weil aber sä Iti . Mai 1616  zu vernehmen
gekommen , daß der Prälat fortfahre übel zu Hausen, so ist eine neue
Visitation in spirimslidus et iomporslilms dahin verordnet worden,
um hernach delibriren zu können , ob ein neuer Prälat zu wählen
u. s. w. ää 7. Februar 1617 . Auf fernere Erinnerung hat Hr.
Prälat lilierv et sins ulls conditions resignirt.
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immer mehr der bischöflichen Jurisdiktion zu entziehen such¬
ten Kaum waren seit dem Ende des Trienter Concils

fünfzig Jahre verflossen , als die Benedictmerklöster in der
Schweiz von dem römischen Stuhl ein Breve auswirkten,
welches sie von der Visitation und Gerichtsbarkeit der Bischöfe

befreiten , so sehr sich auch diese dagegen sehten ^
Kein volles Jahrhundert darauf haben es die cremten

Klöster schon dahin gebracht , daß der oben erwähnte Bischof
von Konstanz in seiner Relation an den Papst klagte , daß
er über sie keine Jurisdiktion mehr habe . So wurden auch
in dieser Hinsicht die Trienter Reformdecrete vereitelt , so

dürftig auch diese wegen des heftigen Widerstands des römi¬
schen Hofes und seiner Schützlinge , der Mönche , ausgefallen
sind . Eine häufige Folge der schädlichen Mönchsbefreiungen
war , daß die erimirten Aebte und Prälaten von den Päpsten
mit bischöflicher Gewalt über ihre Institute und der von ihnen

abhängenden Kirchen ausgerüstet wurden oder solche selbst

56) Diese « Streben nimmt man schon in den in der vorher¬
gehenden Note angeführten Beispielen wahr.

57) Don Arr , Geschichten de« Kanton « St - Galle ». Bd . 3.
S 116. In den Denkwürdigkeiten de« Bi «thum « Aonsianz ( a. a.
O . Jg . 5. S . 384 fg.) heißt e«: „30 . Mai Iti2z wird «on Hrn . von
Plaumern vorgetragen , daß er jüngst vom tzrn . IVuniio unter An-
derm erfahren , daß die Benediktiner in der Eidgenossenschaft , rslions
vmnimoil »« exemtionis , quouil vjsjt »tionei » et correclionew vilxo ot
worum , llrevo »poslolicui » s moüerno ? onlil >co an «gebraidt . 6oncl.
Solle Hr . Dr. v. Plaumern die Sache nach Regen «burg ->«l iiletro-
politsnum st »lios Oriliusrios ibillem prsosenles bringen ; damit illuü
krevo wieder cnssill werde , st sallvi » jurillico st ) »<Iici »Iiter prnpler
exceptionell ! suli - el okreplionis pelstur csssnri . AllM soll celsissimus
Lurlensis ersucht werden , Sr . Fürstl . Gnaden lurisilictio » , wo nicht
durch Gesandte , doch durch Lredenzschreiben sich anzunehmen ." Zwei
Jahre vorher war vom Bischof da« Ansinnen der Benebictineräbte,
die Blsitation ihrer Kloster ihrer Cvngregation zu überlassen , abge - ,
wiesen worden . Ebendas . S . 383 fg.

58 ) S . g. jurisllictio quasi vpiscopelis.
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usurpirten . Solche Mißbrauche kamen auch in den Klöstern
der Schweiz vor . So maßten sich die Acbte von St . Gallen
seit der Reformation in ihren Stiftelanden bischöfliche Rechte
an , worüber sie mit den Bischöfen von Konstanz in heftige
und langwierige Streitigkeiten geriethen , welche nach einem
umsonst versuchten Vergleiche nach Rom gezogen wurden , von
wo in Zeit von sechs Jahren drei Urtheile ergingen , von denen
das erste für , das zweite gegen und das dritte wieder für daS
Stift lautete . Da beide Parteien sahen , daß sie so nie an
ein Ende kommen würden , machten sie einen neuen Vereini¬
gungsversuch und brachten auch 1613 eine Uebereinkunft zu
Stande , worin der Bischof dem Abt mit Vorbehalt der Cri-
minalfurisdiction über die Geistlichen , der Ehescheidungen,
Weihungen u . s. w . die kirchliche Gerichtsbarkeit überließ
Da indeß darin nicht für alle Fälle Vorsehung getroffen war,
so brachen bald neue Zwiste aus , hauptsächlich wegen der
Visitation , welche der Abt dem Bischof nur in gewissem Um¬
fang gestatten wollte o") . Nachdem dieser auf scandalöse
Art geführte Streit über ein Jahrhundert gewährt hatte , wurde
er endlich 1749 durch einen Vergleich beigelegt , welcher fest¬
setzte, daß die St . Gallische Landschaft , das Toggenburg und
Nheinthal den Fürsten von Mörsburg ° >) als ihren Bischof
anerkennen , die Geistlichen von ihm die Weihen empfangen,
ihm Ehrerbietung angeloben , bei dem Antritt der Pfründe
den Glaubenseid und den vertragmäßigen Gehorsam schwören,
die Synoden besuchen , die bischöflichen Steuern entrichten
und bei großem Vergehen der Curie zu Konstanz zur Bestra-

59) lloncor ŝla inier Lp. Oonst. et 4bb . 8. 6 . 1613. Don Arr
a. a. O . S . 2!,7 ff.

60) Zn der Relation deS.BischofS Johann Franz (p. 25) kamen
Mehre Beschwerden wider den Abt vor.

61) Dort residirte der Bischof.
62) Ludsidiuin clisritiUivum, consolsliones episcopsles , zur» srctii-

äiseooi , bsnnslt». Hierüber s. Von Arr a. a. O . Bd . 2. S . 657.
26
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fung unterliegen sollten . Alle übrigen Zweige der geistlichen

Gerichtsbarkeit hingegen wurden dem Abte überlassen , selbst

in Ehcstreitigkeiten , über welche der St . Gallische Official im

Namen des Bischofs das Urtheil zu fällen bestellt wurde

Aehnliche Händel entstanden auch zwischen andern Aebtcn und

Bischöfen welche sämmtlich , wie die obigen , zum Nach¬

theil der bischöflichen Gewalt endeten . Die Bischöfe mußten

nachgeben , wenn sie nicht alles verlieren wollten . Die Nun¬

tien maßten sich nun die Rechte über die Klöster an , aus deren

Besitz die Bischöfe verdrängt wurden , und sie maßten sich

weit mehr an , als diese je beanspruchten . Ihre Prätensionen

und Erpressungen überboten selbst die der Legaten der mittlern

Zeiten Ihre Visitationen waren wahre Plünderungen.

Schwer mußten die Klöster ihre Befreiungen büßen.

63) Loncorstala novs intor Lp. 6onst . el ülanasl. 8 . 6 . 1749.
Don Arr a . a. O . Bd . 3 . S . 299 . 692 ff.

6H Z . B - zwischen dem Abt von PfäfferS und dem Bischof
von Chur . Ebend . S . 299 fg.

65) Im Jahr >696 wollte der Nuntius zur Einsegnung des Abts
Leodegar von St . Galle » mit zwanzig Pferden abgeholt sein. Dieser
aber ließ sich durch den Weihbischof zu Eichstädt einsegnen und schrieb
in sei» Tagbuch : „ daß es wenig daran liege , wenn schon dieses
Wildstück den Jtalis , auf das sie lang gelauert hätten , entwischt
wäre ." <Vo » Arr a . a . O . S . 39l . Not . a.) Die Congregation
der Benedictinerklöster wirkte im Jahr 1723 vvm Papst ein Decret
aus , daß dieselben den Nuntius zu den AbtSwahlen zu rufen nicht

verpflichtet seien, waS aber der übermüthige Nuntius Pasflonei 1728
wieder stürzte . Ebendas . Not . I>.
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